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Einleitung 

Im November 2008 begann mit der Entscheidung des BGH in Sachen 
Quelle1 eine neue Entwicklungsetappe in der deutschen Rechtsprechung 
zum Problemkomplex der richtlinienkonformen Anwendung des nationalen 
Rechts.2  

Inhaltlich ging es um eine alltägliche kaufrechtliche Problemstellung: 
Eine Verbraucherin hatte beim Versandhandelsunternehmen Quelle ein 
„Herd-Set“ bestellt. Etwa eineinhalb Jahre nach Lieferung stellte sie einen 
Fehler der Kaufsache fest. Da eine Nachbesserung nicht möglich war, lie-
ferte Quelle eine neue, mangelfreie Sache, verlangte aber eine Entschädi-
gung für die Dauer der Nutzung des mangelhaften Herdes gemäß 
§§ 439 IV, 346 I, II 1 Nr. 1, 100 BGB. Die Nutzungsentschädigung wurde 
zunächst von der Verbraucherin gezahlt, später jedoch von dem von ihr 
hierzu ermächtigten Verbraucherverband gemäß § 812 I BGB herausver-
langt.3 Der BGH hatte noch vor Einführung des § 474 II 1 BGB n.F. zu 
entscheiden, ob die Zahlung der Verbraucherin ohne Rechtsgrund erfolgt 
war und damit inzident, ob ein Anspruch des Verkäufers auf Nutzungser-
satz aus §§ 439 IV, 346 I, II 1 Nr. 1, 100 BGB für die Zeit bestand, in der 
der Verbraucher eine mangelhafte Sache in Gebrauch hatte.  

Das nationale Recht verweist in § 439 IV BGB für die Rückgewähr der 
mangelhaften Sache uneingeschränkt auf § 346 BGB, der einen Anspruch 
auf Nutzungsersatz für den Verkäufer bereithält. Zudem enthalten auch die 
Gesetzesmaterialien die Aussage, dass dem Verkäufer für die Nutzung der 
mangelhaften Sache ein Ersatzanspruch zustehen soll.4 Aufgrund dieser 
eindeutigen Aussagen des nationalen Rechts war der Verbraucher unter 

                                                 
1 BGH NJW 2009, 427 ff.  
2 Weitere vergleichbare, auch instanzielle Entscheidungen folgten: BGH NJW 2012, 

1073 ff.; AG Köln BeckRS 2010, 2637, Rn. 20 f.; LG Stuttgart BeckRS 2012, 6165, 
Leitsatz, Rn. 19. 

3 Die Revision des Klägers, die sich gegen die Abweisung einer Unterlassungsklage 
nach § 2 I 1 UKlaG richtete, im Zusammenhang mit einer Ersatzlieferung im Sinne des 
§ 439 Abs. 1 BGB, Verbrauchern für die Nutzung der mangelhaften Sache Beträge in 
Rechnung zu stellen, soll hier nicht betrachtet werden, vgl. dazu BGH NJW 2009, 
427 ff., Rn. 36 ff. 

4 BT-Drucks. 14/6040. Vgl. BGH NJW 2009, 427 ff., Rn. 23. 
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Anwendung traditioneller Gesetzesanwendungsmethoden verpflichtet, dem 
Verkäufer Nutzungsersatz zu leisten.5 

Die Besonderheit des Falles lag nun darin, dass die Problematik in den 
Regelungsbereich der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie6 fiel. Nach Art. 3 III 
der Richtlinie steht dem Verbraucher ein Anspruch auf „unentgeltliche“ 
Nachbesserung des Verbrauchsguts zu. Da der BGH deshalb an der Richt-
linienkonformität des nationalen Rechts zweifelte, legte er dem EuGH die 
Frage vor, ob § 439 IV BGB mit den Vorgaben der Richtlinie vereinbar 
sei. Der EuGH entschied, dass mit der Vorgabe der Richtlinie zur unent-
geltlichen Nachbesserung eine Pflicht des Verbrauchers, Nutzungsersatz 
zu leisten, nicht vereinbar ist. Er stellte folglich die Richtlinienwidrigkeit 
von § 439 IV BGB (in der Auslegung durch den BGH) fest.7 

Der BGH sah sich damit vor einen durch die Entscheidung des EuGH 
deutlich gewordenen Konflikt des nationalen Rechts mit der Verbrauchs-
güterkaufrichtlinie gestellt. Die Problematik des inhaltlichen Gegensatzes 
zwischen Richtlinienvorgaben und nationalem Recht ist nicht unbekannt. 
Im öffentlich-rechtlichen Verhältnis, in dem sich der Bürger gegenüber 
dem fehlerhaft umsetzenden Mitgliedstaat auf seine Rechte aus der Richt-
linie beruft (sog. Vertikalverhältnis), ist der Konflikt weitgehend wissen-
schaftlich aufgearbeitet. Im Grundsatz gilt, dass die Vorgaben der Richtli-
nie in nationales Recht zu überführen sind. Unterbleibt die Umsetzung  
oder erfolgt sie fehlerhaft, wird der auftretende Konflikt zwischen Unions-
recht und nationalem Recht mit zwei Instituten gelöst: der unmittelbaren 
Wirkung der Richtlinie in der nationalen Rechtsordnung und gegebenen-
falls, wenn eine unmittelbare Wirkung ausscheidet, über das Institut der 
Staatshaftung.  

Im Fall Quelle handelt es sich jedoch nicht um ein Vertikalverhältnis 
zwischen Bürger und Staat, sondern um ein sog. Horizontalverhältnis. Im 
Kern steht ein zivilrechtlicher Streit zwischen zwei Bürgern, hier einem 
Verbraucher und einem Unternehmer. Aufgrund der identischen Grundpro-
blematik, dem Konflikt zwischen Richtlinienvorgaben und nationalem 
Recht, ist es nicht verwunderlich, dass auch bei Konflikten im Horizontal-
verhältnis vor allem zu Beginn der Diskussion als Lösung eine unmittelba-
re Wirkung der Richtlinie vorgeschlagen wurde. Bei diesem Ansatz ist es 
jedoch nicht geblieben. Mehrheitlich wird nunmehr die These favorisiert, 
dass der Konflikt zwischen Richtlinienvorgaben und nationalem Recht mit 
den methodischen Mitteln der richtlinienkonformen Auslegung und der 

                                                 
5 Vgl. BGH EuZW 2007, 286 ff., Rn. 12. 
6 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 

1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Ver-
brauchsgüter. 

7 EuGH, Rs. C-404/06, NJW 2008, 1433 ff. (Quelle), Leitsatz, Rn. 31 ff., 43. 
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Rechtsfortbildung gelöst werden kann und muss. Auch der BGH hat sich in 
seinem Quelle-Urteil dafür entschieden, das nationale Recht 

„wo dies nötig und möglich ist, richtlinienkonform fortzubilden […]. Daraus folgt hier 
das Gebot einer richtlinienkonformen Rechtsfortbildung durch teleologische Reduktion 
[…] des § 439 Abs. 4 BGB auf einen mit Art. 3 der Richtlinie zu vereinbarenden Inhalt.“8 

Greift man lediglich dieses Ergebnis der Entscheidung heraus, erscheint 
das Urteil wenig spektakulär. Die Brisanz des Falles im Hinblick auf die 
gewählte Methode der Gesetzesanwendung zeigt sich erst, wenn man fol-
gende Feststellung des BGH aus dem Vorlagebeschluss hinzunimmt: Der 
BGH sah dort nämlich noch 

„keine Möglichkeit, die unangemessene gesetzliche Regelung im Wege der Auslegung zu 
korrigieren. Dem steht neben dem eindeutigen Wortlaut insbesondere der in den Geset-
zesmaterialien zum Ausdruck gebrachte eindeutige Wille des Gesetzgebers entgegen.“9 

Dennoch setzt sich der BGH in seiner endgültigen Entscheidung über diese 
eindeutige gesetzgeberische Regelungsentscheidung hinweg. Es stellt sich 
daher zunächst die Frage, ob der Erlass der Richtlinie Einfluss auf die An-
wendung des nationalen Rechts haben und ein aus rein nationaler Sicht 
eindeutiges Auslegungsergebnis in Zweifel ziehen kann. Ausgangspunkt 
für die Beantwortung dieser Frage ist Art 20 III GG, die Bindung des Rich-
ters an Gesetz und Recht. Eine Beeinflussung der nationalen Rechtsan-
wendung ist daher nur denkbar, wenn die Richtlinie mit ihrem Erlass Teil 
der nationalen Rechtsordnung und damit geltendes Recht würde. Deshalb 
wird in einem ersten Teil geklärt, ob die Richtlinie ohne weiteres Geltung 
in der nationalen Rechtsordnung entfaltet oder nicht (Teil 1.A.).  

Zum anderen stellen sich methodische und damit verknüpft verfassungs-
rechtliche Fragen. Der BGH spricht von einer richtlinienkonformen 
Rechtsfortbildung durch teleologische Reduktion. Die Möglichkeit einer 
teleologischen Reduktion ist den traditionellen Methoden der Rechtsfin-
dung bekannt, jedoch an gewisse Voraussetzungen gebunden, die sich 
letztlich aus der Verfassung ergeben, um das Kompetenzgefüge zwischen 
Legislative und Judikative zu schützen. Zum Verständnis der in der Litera-
tur und der Rechtsprechung vertretenen methodischen Ansätze ist es daher 
notwendig, die traditionellen Methoden der Gesetzesanwendung darzustel-
len (Teil 1.B.). 

Im anschließenden Teil 2 werden dann aufbauend auf den bisher ge-
wonnenen Erkenntnissen die in Rechtsprechung und Literatur vertretenen 
Ansätze zur richtlinienkonformen Gesetzesanwendung im Richtlinienkon-
text analysiert. Aufgrund der Fülle der vertretenen Ansätze kann nicht je-
der Vertreter gesondert dargestellt werden. Deshalb werden die Vertreter 
                                                 

8 BGH NJW 2009, 427 ff., Rn. 21. 
9 BGH EuZW 2007, 286 ff., Rn. 12. 


